
Regierungs-Blatt
Großherzogthum

Sachsen— Weimar— —m
Nummer 20. * Weimar. 6. August 1886.
Inhal. Ministerial-Bekanntmachung, die Aufnahme einer drei zund rein halb procentigen ungarantirten Prioritäts-

anleihe der Saal. Eisenbahn-Gesellschaft betreffend, Seite

Ministerial-Bekanntmachung.
(73]) Nachdem die bei der Saal-Eisenbahn betheiligten Staatsregierungen die
Aufnahme einer drei und ein halb procentigen ungarantirten Prioritätsanleihe

im Betrage von 4/2 Millionen Mark genehmigt haben, wird nachstehend das

höchste Privilegiuim vom 12. Juli d. J. zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Weimar, den 19. Juli 1886.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement des Innern.

Für den Departements-Chef:
W. Genast.

Wir Carl Alerander,
von Gottes Gnaden

Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, Landgraf in Thüringen,

Markgraf zu Meißen, gefürsteter Graf zu Henneberg, Herr zu

Blankenhain, Neustadt und Tautenburg
2c. 2c.

Nachdem die Saal-Eisenbahn-Gesellschaft auf Grund des von ihr in der

General-Versammlung vom 23. Juni 1886 zu Jena gefaßten Beschlusses
1886 37
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darauf angetragen hat, eine drei und ein halb procentige Prioritäts-An-
leihe von

Vier und einer halben Million Mark

aufnehmen zu dürfen, durch welche die seitens der Saal-Eisenbahn-Gesellschaft
auf dem Grunde landesherrlichen Privilegiums vom 30. Juni 1880 emittirte

vierprocentige Prioritäts-Anleihe von noch 3143500. getilgt und einige

andere Ausgaben ermöglicht werden sollen, so ertheilen Wir zu dieser Anleihe
hiermit Unsere landesfürstliche Zustimmung, indem Wir zugleich den beifolgen-
den, die näheren Bedingungen enthaltenden, Ausgabe= und Tilgungs-Plan in

allen Punkten bestätigen.

So geschehen und gegeben Belvedere, am 12. Juli 1886.

Carl Alexander.
v. Groß.

Aunusgabe Plan
für

die Schuldverschreibungen

der

Saal- Eisen bahn Gesellschaft
in Höhe von

/1 500000 Mark.

§ 1.

Die auszugebenden Schuldverschreibungen werden in 2 Abtheilungen

 n A und B, jede Abtheilung unter fortlaufenden Nummern nach dem unter A
WMbeigeschlossenen Muster und zwar:

die Schuldverschreibungen unter A auf weißem Papiere mit brännlichem

Aufdruck und die unter B auf weißem Papiere mit grünlichem Aufdruck,

schwarz gedruckt

ausgefertigt.
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Die erste Abtheilung (A) umfaßt
1500 Stück zu je 1000 Mark — 1500000 Mark unter Nr. 1—1500,

die zweite Abtheilung (B)

6000 Stück zu je 500 Mark — 3000000 Mark unter Nr. 1—6000

4500 000 Mark.

Mit diesen Schuldverschreibungen werden Zinsscheine auf gleichem Pa-WM#
piere, wie das zu den Schuldverschreibungen verwendete, schwarz gedruckt, für

10 Jahre und Anweisungen zur Erhebung neuer Zinsscheine ausgegeben. Wuster
Die folgenden Reihen der Zinsscheine werden den Inhabern der mit der¶

vorhergehenden Reihe ausgegebenen Anweisungen gegen Rückgabe der letzteren
verabfolgt; wird hiergegen vor der Ausreichung der neuen Zinsscheine Wider-

spruch erhoben, so erfolgt dieselbe an die Besitzer der Schuldverschreibungen
gegen besondere QOuittung.

ster R.

§ 2.

Sämmtliche nach § 1 auszugebenden Schuldverschreibungen haben unter
sich gleiche Rechte und werden jährlich mit 3 0% verzinst.

Die Zinsen werden in halbjährlichen Naten am Halbjahrsschlusse in

Jena bei der Hauptkasse der Gesellschaft, in Berlin, Frankfurt /M., Leipzig,
München, nach Umständen noch an anderen Plätzen bei den bekannt zu geben-

den Zahlstellen, welche durch die Direktion der Gesellschaft in den im § 10

genannten öffentlichen Blättern namhaft gemacht werden, ausgezahlt. Zinsen
der Schuldverschreibungen, deren Erhebung innerhalb 4 Jahren von dem in

dem betreffenden Zinsscheine bestimmten Zahlungstage ab nicht geschehen ist,
verfallen zum Vortheile der Gesellschaft.

83.

Die Schuldverschreibungen unterliegen vom 1. Januar 1892 an der

Tilgung durch Ausloosung laut des beigefügten Tilgungsplanes.
—

Der Saal-Eisenbahn-Gesellschaft bleibt jedoch das Recht vorbehalten,
unter Genehmigung der betheiligten vier hohen Staatsregierungen den Til—

gungsbetrag stetig oder zeitweise zu verstärken und dadurch die Tilgung dieser

Schuldverschreibungen zu beschleunigen, auch außerhalb des Tilgungsverfah—
rens, jedoch nicht vor dem 1. Jannar 1892, sämmtliche alsdann noch vor-

handenen Schuldverschreibungen durch die im § 10 gedachten öffentlichen
37*
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Blätter mit halbjähriger Frist zu kündigen und durch Zahlung des Nenn—

werthes und der bis dahin aufgelaufenen Zinsen einzulösen.

84.
Die Nummern der nach § 3 zu tilgenden Schuldverschreibungen werden

jährlich im Monat April und zwar in einem mindestens 14 Tage vorher

durch einmalige Einrückung in den Deutschen Reichs= und Königlich Preußi-
schen Staats-Anzeiger bekannt zu machenden Termine, dem beizuwohnen die

Inhaber der Schuldverschreibungen die Befugniß haben, durch das Loos bestimmt.
Ueber die Verhaudlungen ist von einem Beamten des Großherzoglich

Sächsischen Amtsgerichtes zu Jena ein Protokoll aufzunehmen.

85.
Die Nummern der ausgeloosten Schuldverschreibungen werden binnen

14 Tagen nach Abhaltung des im § 4 gedachten Termins durch die im § 10

genannten Blätter öffentlich bekannt gemacht. Die Auszahlung des Betrages
der ausgeloosten Schuldverschreibungen erfolgt an dem der Ausloosung folgen-

den 1. Juli in Jena bei der Hauptkasse der Gesellschaft, in Berlin, Frank-

furt M., Leipzig, München, nach Umständen an anderen Plätzen bei den

bekannt zu gebenden Zahlstellen nach dem Neunwerthe an die Vorzeiger der

Schuldverschreibungen gegen Auslieferung derselben.
Mit dem genaunten Tage hört die Verzinsung der ausgeloosten Schuld-

verschreibungen auf. Die Zinsscheine über die noch nicht fällig gewesenen
Zinsen und die Anweisung sind mit den ausgeloosten Schuldverschreibungen
gleichzeitig zu übergeben. Geschieht dies nicht, so wird der Betrag der feh-
lenden noch nicht fälligen Zinsscheine von dem Kapitale gekürzt, um vorkom-

menden Falls zu deren Einlösung zu dienen.

Die zum Zwecke der Tilgung eingelösten Schuldverschreibungen nebst
den noch nicht fälligen Zinsscheinen werden in Gegenwart eines Mitgliedes
der Direktion und eines Beamten des Großherzoglichen Amtsgerichts zu Jena,

der darüber ein Protokoll aufzunehmen hat, alljährlich verbrannt, und daß

dies geschehen, wird unter Angabe der Nummern durch den Deutschen Reichs-

und Königlich Preußischen Staats-Anzeiger einmal bekannt gemacht.
Schuldverschreibungen, welche in Folge einer etwa außerhalb der plan-

mäßigen Tilgung (8§ 3) eingetretenen Kündigung eingelöst werden, ist die Ge-
sellschaft wieder auszugeben befugt.
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86.

Die Juhaber der Schuldverschreibungen sind auf Höhe der in letzteren
verschriebenen Kapitalbeträge und der von diesen Kapitalbeträgen nach § 2 zu

zahlenden Zinsen Gläubiger der Gesellschaft und als solche befugt, wegen
ihrer Kapitalien und Zinsen an das gesammte Vermögen der Saal-Eisenbahn-

Gesellschaft und dessen Erträge sich zu halten.

87.

Die Saal-Eisenbahn-Gesellschaft ist nicht berechtigt, ein Anleihe-Geschäft
zu machen, welches die den nach diesem Plane auszugebenden

4500000 Mark

Schuldverschreibungen eingeräumten Rechte irgend beeinträchtigt oder schmälert.

88.

So lange nicht die sämmtlichen ausgegebenen Schuldverschreibungen ein—
gelöst sind oder der zur Einlösung erforderliche Geldbetrag gerichtlich hinter—
legt ist, darf die Gesellschaft keines ihrer Grundstücke, insoweit dasselbe zum
Bahnkörper, zu den Bahnhöfen und zum vollständigen Betriebe auf der Eisen—

bahu erforderlich ist, veräußern.
Der Verkauf oder die dauernde Ueberlassung einzelner Theile der Bahn-

höfe an Staaten zum Postbetriebe, an Gemeinden, Körperschaften oder Einzel-

personen zum Zweck öffentlicher Einrichtungen oder zur Anlage von Packhöfen
und Waarenniederlagen oder sonstigen den Nutzen des Bahnbetriebes und,

ohne diesen zu gefährden, den Vortheil der Gesellschaft erzielenden Einrich-

tungen sowie die Vertauschung und Zwangsenteignung gehört nicht zu diesen

untersagten Veräußerungen.
Auch bleibt der Gesellschaft die freie Verfügung über diejenigen ihr

gehörigen Grundstücke vorbehalten, welche nach einem Zeugnisse des betreffen-
den Regierungs-Kommissars zum Betriebe der Bahn nicht nothwendig sind.

§ 9.

Diejenigen Schuldverschreibungen, welche ausgeloost oder gekündigt sind
und der Bekanntmachung in den öffentlichen Blättern ungeachtet nicht recht-

zeitig zur Einlösung eingehen, werden während der nächsten 10 Jahre von

der Direktion der Saal-Eisenbahn-Gesellschaft alljährlich einmal öffentlich aus-
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gerufen; gehen sie dessenungeachtet aber nicht spätestens binnen Jahresfrist
nach dem letzten öffentlichen Aufrufe zur Einlösung ein, so erlischt jeder An-
spruch aus denselben an das Gesellschaftsvermögen, was unter Angabe der

Nummern der nach Beendigung dieses Verfahrens werthlos gewordenen Schuld-
verschreibungen von der Direktion öffentlich bekannt zu machen ist.

Die Gesellschaft hat aus dergleichen Schuldverschreibungen keinerlei Ver-

pflichtung mehr; doch steht es der General-Versammlung frei, die gänzliche
oder theilweise Zahlbarmachung aus Billigkeitsrücksichten zu beschließen.

810.

Die in den 88§ 2, 3, 5 und 9 vorgeschriebenen öffentlichen Bekannt-

machungen erfolgen in dem Deutschen Reichs= und HKniglich Preußischen
Staats-Anzeiger, der Berliner Börsenzeitung, dem Leipziger Tageblatte, der

Weimarischen Zeitung und der Jenaischen Zeitung.
Wenn die Bekanntmachung in einem dieser Blätter unausführbar wird,

so hat die Direktion dies in den übrigen bekannt zu machen.

§ 11.
Sind Schuldverschreibungen, Susseig oder Anweisungen beschädigt

oder unbrauchbar geworden, jedoch in ihren wesentlichen Theilen dergestalt
erhalten, daß über ihre Aechtheit kein Zweifel obwaltet, so ist die Direktion
ermächtigt, gegen Einreichung der beschädigten Papiere auf Kosten des Inhabers
neue gleichartige Papiere auszufertigen und auszureichen.

Außer diesem Falle ist auf Kosten des Inhabers die Ausfertigung und
Ausreichung neuer Schuldverschreibungen an Sitelle beschädigter und

verloren gegangener nur zulässig nach gerichtlicher Kraftloserklärung derselben.

Diese ist am Sitze der Gesellschaft bei dem Gerichte erster Instanz nachzu-

suchen und es finden auf das erforderliche Aufgebotsverfahren die Vorschriften
der Civil-Proceßordnung Anwendung.

Ein gerichtliches Aufgebotsverfahren behufs Kraftloserklärung beschädig-
ter oder verloren gegangener Zinsscheine findet nicht statt. Es wird viel-

mehr, wenn der Verlust eines Zinsscheins innerhalb des im § 2 gedachten

vierjährigen Zeitraumes bei der Direktion angemeldet wird, der entsprechende

Betrag, falls nicht inzwischen der Schein von der Kasse eingelöst worden ist,

nach Eintritt der Verjährung an den Anmeldenden oder dessen legitimirten

Rechtsnachfolger ausgezahlt.
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Auch behufs Kraftloserklärung beschädigter oder verloren gegangener An-

weisungen findet ein gerichtliches Aufgebotsverfahren nicht statt. Wenn
der Inhaber einer Schuldverschreibung unter Vorlegung derselben vor Aus-

reichung der neuen Reihe Zinsscheine der Direktion anzeigt, daß die zu der

Schuldverschreibung gehörige Anweisung vernichtet oder ihm abhanden gekom-
men sei, so ist diese neue Reihe mit Anweisung nicht dem etwaigen Inhaber
der älteren Anweisung, sondern dem Inhaber der Schuldverschreibung auszu-

händigen. Der letztere hat jedoch über den Empfang der neuen Reihe mit

Anweisung eine Quittung beizubringen, unter welcher gerichtlich oder notariell
bezeugt ist, daß er vor Gericht oder Notar die Schuldverschreibung vorgelegt

und seine Unterschrift anerkannt habe. Auch ist in solchem Falle auf der
Schuldverschreibung die erfolgte Hinausgabe der neuen Zinsscheine mit An-
weisung von der Direktion zu vermerken.

§ 12.

Durch die Anleihe von 4500 000 Mark 3 procentiger Schuldver-

schreibungen wird die seitens der Saal-Eisenbahn-Gesellschaft auf Grund des

landesherrlichen Privilegiums vom 30. Juni 1880 ausgegebene Anleihe von

Prioritäts-Obligationen im Gesammtbetrage von 3396 500 Mark, von welcher

nach planmäßiger Tilgung am 1. Juli 1886 noch ein Betrag von 3143500

Mark besteht, in der Weise getilgt, daß die begebenen Stücke dieser Anleihe

nach vorhergegangener halbjähriger Kündigung durch Zahlung des Neunwer-
thes nebst den aufgelaufenen Zinsen eingelöst und sodann die sämmtlichen,
sowohl begebenen und wieder eingelösten als auch noch nicht begebenen Prio-
ritäts-Obligationen nebst Talons und Coupons in Gegenwart eines Mitglie-
des der Direktion und eines Beamten des Großherzoglichen Amtsgerichts zu

Jena, der darüber ein Protokoll aufzunehmen hat, verbrannt werden.

Jena, den 24. Juni 1886.

Die Direktion der Saal-Eisenbahn-Gesellschaft.
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Tilgungs-PFlan.
Zum Zwecke der Verloosung werden sämmtliche Nummern in getrennte Abtheilungen eines

Verloosungsrades gelegt und es wird die in nachstehendem Tilgungs-Plane angegebene Anzahl
von Nummern gezogen.

Lau. mGetilgt werdenaämm“ Getilgt werden. mGetilgt werden

III-I

mer Jahres 1 i0 von mer Jahres 1490 40 von mer Fahres 1% h von
6 . |———. 4# 4

189 292250 291 61 46500 439344311129 95500

21893 3123500 3Aq 66 48000 435 132 99000

3844 344000 % 5 49500 5%9366544

4%8% 312500%025%%61019 51500 4%%

58968 3525500 2 19171 18)h 70 53000 47 1938 36 147 1098500

6% 9 362700 27 1918 550000 414880

7| 8989 32750] 28%% 5700 1910 50

8%% % 392850292991010 5900 50 1941 41 161 121500

9 1900 10 4 30000 30 914120|2 61000 59 1414449

1001 39 30500392 51 63000 532 430

111202 11 4131500 322 87 65500 30

12903 4%300Má9 67500 54 444 139000

13 1904 11 4%400% 3449224 7000 55 1946 48 193 144500

14 12 43500526 2 44 72500 56J.0

1506 4 4%%00 36 1927 25 100 75000 578 110S40O!

16007 538000 371923 78000| 580

17.%8 523 3900 8 80000 50 5005 165500

188909 52 40000 9930 83500 60 1 0

19%91014 5200|00 9311816 860000619532 205 78500

20%9911 59 43500 l193 30 118 89000 Seite 3805|32232416500

2111145 50% 92000 Seite 2468|1869 1402500

Seite 127/90868 1000% Seite 268|186d1402500 Seite 11027%OO

Summe0000q0000
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MusterA.

Vorderseite.

Abthl.A. Schuldverschr.-Buch Sceite

Saal-Eisenbahn-Gesellschaft.  EinTausendMarkReichswährung zu3fürsHundertZinsen. DerInhaberdieserSchuldverschreibungistzumBetragevon1000Mark

ReichswährungGläubigerderSaal-Eisenbahn-Gesellschaft.
 DieserBetragbildeteinenTheilder3%igenAnleihe,welchedieSaal-Eisenbahn-GesellschaftinGesammthöhevon4500000Markausgenommenhat.

 Jena,den24.Juni1886.

1000Mark. Schuldverschreibung über

Nr.1500.

 DieDirektionderSaal-Eisenbahn-Gesellschaft. (Stempel.)(unterschrift.)

Ausgefertigt

237
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(Hinterseite.)

Auf Grund Beschlusses der Generalversammlung vom 29. Juni 1880 hatte die Saal-

Eisenbahn-Gesellschaft zur Rückzahlung der ausgegebenen garantirten 4% gen Prioritäts-
Obligationen mit Genehmigung der vier hohen Staatsregierungen (Sachsen-Weimar, Sachsen-
Meiningen, Sachsen-Altenburg, Schwarzburg-Rudolstadt) eine neue garantirte 4% ge Priori=
täts-Anleihe im Betrage von 3396500 Mark ausgenommen.

Mit Genehmigung derselben hohen Staatsregierungen ist nunmehr auf Grund des Be-
schlusses der Generalversammlung vom 23. Juni und des landesherrlichen Privilegiums vom

12. Juli 1886 eine 3%igenichtgarantirteAnleihe im Betrage von 4500000 Mark auf-

genommen worden, welche zur Rückzahlung der vorerwähnten garantirten 4%igen Prioritäts=
Anleihe, soweit diese noch besteht, sowie zum Baue der Nebenbahn Orlamünde-Pößneck und zu

sonstigen Zwecken bestimmt ist.
Diese Anleihe zerfällt in 1500 Schuldverschreibungen zu 1000 Mark und 6000 Schuld-

verschreibungen zu 500 Mark, welche auf den Inhaber lauten.

Die gegenwärtige Schuldverschreibung gehört zu diesen Schuldverschreibungen und es

ist der Inhaber derselben auf Höhe des in ihr verschriebenen Kapitals und der von diesem

zu zahlenden Zinsen Gläubiger der Gesellschaft.
Die Saal-Eisenbahn-Gesellschaft ist nicht berechtigt, ein Anleihegeschäft zu machen, welches

die diesen Schuldverschreibungen eingeräumten Rechte irgend beeinträchtigt oder schmälert.
Die Verzinsung und Einlösung dieser Schuldverschreibungen verpflichtet sich die Saal-

Eisenbahn-Gesellschaft unter folgenden Bedingungen zu leisten:

1. Jede Schuldverschreibung wird jährlich mit 3% bis zu dem Tage, an welchem die

Rückzahlung fällig wird, in halbjährigen Raten verzinst.
Die Auszahlung der Zinsen erfolgt am 2. Januar und 1. Juli jedes Jahres gegen

Einlieferung des entsprechenden Zinsscheins in Jena bei der Hauptkasse der Gesellschaft, in

Berlin, Frankfurt a M., Leipzig, München, nach Umständen noch an anderen Plätzen bei den

bekannt zu gebenden Zahlungsstellen. Zinsen, welche innerhalb 4 Jahren vom Tage der

Fälligkeit ab nicht erhoben werden, sind der Gesellschaftskasse verfallen. Die bezüglichen Zins-

scheine sind erloschen und gewähren keine weiteren Ansprüche an die Gesellschaft.

Ein gerichtliches Aufgebotsverfahren behufs Kraftloserklärung beschädigter oder verloren
gegangener Zinsscheine findet nicht statt. Es wird vielmehr, wenn der Verlust eines Zins-

scheins innerhalb des vorgedachten vierjährigen Zeitraumes bei der Direktion angemeldet

wird, der entsprechende Betrag, falls nicht inzwischen der Schein von der Kasse eingelöst worden

ist, nach Eintritt der Verjährung an den Anmeldenden oder dessen legitimirten Rechtsnachfolger

ausgezahlt.
2. Sämmtliche Schuldverschreibungen werden vom Jahre 1892 ab binnen 61 Jahren

im vollen Neunwerthe nach Maßgabe des angeschlossenen genehmigten Tilgungsplanes nach
und nach zurückgezahlt.

Zu diesem Ende wird jedes Jahr zu Anfang April die in dem Tilgungsplane angegebene
Anzahl von Schuldverschreibungen in Jena in Gegenwart eines Beamten des Großherzoglichen

Amtsgerichts verloost.
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(Hinterseite.)

Die erste Verloosung findet Anfang April 1892 statt. Die Nummern der verloosten

Schuldverschreibungen werden in den Gesellschaftsblättern bekannt gemacht werden.

Die Gesellschaft hat die Befugniß, auch größere und frühere Rückzahlungen zu leisten,
als nach dem Tilgungsplane zu geschehen haben würde, und nach dem 1. Januar 1892 auch außer-

halb des Tilgungsverfahrens die sämmtlichen noch vorhandenen Schuldverschreibungen mit

halbjähriger Frist zu kündigen.
3. Die Rückzahlung der verloosten Schuldverschreibungen geschieht gegen deren Einliefe-

rung behufs Vernichtung an dem der Ziehung folgenden 1. Juli in Jena bei der Hauptkasse

der Gesellschaft, in Berlin bei der Berliner Handels-Gesellschaft und bei Jacob Landau, in

Frankfurt al M., Leipzig, München, nach Umständen noch an anderen Plätzen bei den bekannt

zu gebenden Zahlungsstellen.
Mit dem Rückzahlungs-Termine der verloosten Schuldverschreibungen hört jede weitere

Verzinsung derselben auf und es sind demnach die bis zu jenem Zeitpunkte noch nicht fällig

gewordenen, zu den Schuldverschreibungen gehörigen Zinsscheine sammt Anweisungen bei Ein-

hebung des Kapitals zurückzuliefern,widrigenfalls der Betrag der fehlenden Zinsscheine von
dem Kapitale in Abzug gebracht wird.

Jena, den 1886.

Die Direktion der Saal-Eisenbahn-Gesellschaft.
Gegengezeichnet

Der Rendant. (Stempel.)

(Eigenhändige Unterschrift.)



Muster C.

Saal-Eisenbahn-Gesellschaft.

1. Reihe. Anweisung

zur 31 prozentigen Schuldverschreibung.
Abth. A. 1000 Mark. Nr. 1500.

Der Inhaber dieser Anweisung empfängt gegen deren Rückgabe bei der
Hauptkasse der Gesellschaft in Jena auf die Jahre 1897 bis mit 1906 die
2. Reihe der Zinsscheine, sofern nicht dagegen von dem Inhaber der Schuld-
verschreibung rechtzeitig Widerspruch erhoben worden ist.

 4JahrennachdemFölligkeitstagezurZahlungvor-delegtwird. DieserZinslcheinwirdungiltig,wennernichtbinnen

Jena, den 1987. Die Direktion.
Eingetragen Bl.4 (Stempel.) (Unterschrift.)

Muster B.

Saal-Eisenbahn= Gesellichoft. Nr. 12.
1. Reihe. .

Bin-Mein Hut Schutdvekschreihung

h A. ark. Nr. 1500.
Der Jrct0005% Zinsscheins em.

pfängt gegen dessen Einlieferung am 2.

Januar 1897 die halbjährigen Zinsen in

böhe von 17 Moark 50 l.

in Jena bei der Hauptkasse der Gesell-
schaft, in Berlin bei der Berliner Handels-
gesellschaft und bei Jacob Landau, in Frank-
furtaM.,beipzig,München, nach ümständen
noch an anderen bekannt zu gebenden Zahl-

 1681u#n*#un—

stellen.
Jena, den 1886.

Bl. ... Die Direktion.

(Stempel.) (Unterschrift.)

Muster B.

Nr. 18—2 z Saal-Eisenbahn=Geselschaft.
&amp;z. Reihe. r. 1.

s3 Zinsschein tewsanweir Hbth. A. Mark. Nr. 1500.—
28 Der Juhabe dieses Zinsscheins em.

! Bngt gegen dessen Einlieferung am 1.
.Juli 1887 die halbjährigen Zinsen in
22 Höhe von J
 17 Mark 50 Pf. —

2in Jena bei der Hauptkasse der Gesell.
Eb#sschaft, in Berlin bei der Berliner Handels.
 gesellschaft und bei Jacob Landau, in Frank.
#suurta, M., Leipzig, München, nachlimständen
 gmnochan anderen bekannt zu gebenden Zahl-
2— Kellen.

* Jena, den 1886. *—

—— Die Direktion.
 —7. (Stemvel.) (unterichrift.)

Weimar. — HosfBuchdruckerei.
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